
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Instruktion für Vormünder über die ihnen in der
vormundschaftlichen Verwaltung hauptsächlich

obliegenden Pflichten

Jolly, Isaak

Carlsruhe, 1843

V. Rechnungstellung

urn:nbn:de:bsz:31-9461

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-9461


10

mögen des Vormunds eingeräumt und Letzterer ver⸗

pflichtet , ſolches in das Unterpfandsbuch auf ſein
gegenwärtiges und lkünftiges Vermöͤgen eintragen zu
laſſen . ( L

~S
2124 . 2436 . 2440 —2143 ) .

V. Rechnungsſtellung .

§. 9.

Der Vormund hat ſchon im Laufe derVormund⸗
ſchaft (bei Pflegbefohlenen , welche fünfhundert Gulden
und darüber im Vermögen haben , alle ein bis zwei Jah⸗
re, bei ſolchen , die weniger beſitzen , alle drei bis vier Jah⸗
re ) und jedenfallsnach Beendigung derſelben vollſtän⸗
dige Rechnung abzulegen . Jeder vom Vormund mit dem

großjährig gewordenen Pflegbefohlenen abgeſchloſſene
Vertrag , welcher auf die vor mundſchaftliche Verwal⸗
tung und die Rechnungsſtellung Bezug hat , iſt ungültig ,
wenn niht wenigſtens zehn Tage vor dem Vertrag eine
umſtändliche Nechnung abgelegt , jeder Nechnungsbeleg
ausgeliefert , und dieſes Alles durch einen Empfangs⸗
ſchein des Rechnungsabnehmers nachgewieſen iſt . ( . N.
S. 472 . 2045 . Zweites Einführungsedict §. 21 ) .

Ca rlsruhe , den 16 . März 1838 a

Jauſtiz - Miniſterium .
e

S
Vat . H. Lamey .
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